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Hannover (nds). „Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium hat den Referentenentwurf zur Reform 
der notfallversorgung vorgelegt. Dieser Entwurf 
beinhaltet massive Eingriffe in die Organisations-
hoheit und Finanzverpflichtungen der Länder. In 
der jetzigen Fassung können wir den Entwurf auf 
keinen Fall mittragen. 
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„das Bundesgesundheitsministerium hat den refe-
rentenentwurf zur reform der notfallversorgung vor-
gelegt. Dieser Entwurf beinhaltet massive Eingriffe in 
die Organisationshoheit und Finanzverpflichtungen 
der länder. in der jetzigen fassung können wir den 
entwurf auf keinen fall mittragen. 

Der Rettungsdienst soll demnach nicht mehr eine Auf-
gabe der gefahrenabwehr sein, sondern in das sys-
tem der gesetzlichen Krankenversicherung überführt 
werden. das bedeutet, dass es zu zentralen Vorga-
ben des Bundes kommt und wir keine differenzierten 
örtlichen Lösungen entwickeln können. Laut Grund-
gesetz sind aber die Länder für den Rettungsdienst 
zuständig. Und das ist so auch sinnvoll und richtig: 
Den Anforderungen vom Harz bis zur Küste wird man 
mit der landesgesetzgebung nun mal am besten ge-
recht. Denn die örtlichen Gegebenheiten sind weder 
in Deutschland noch in Niedersachsen einheitlich. 

Gleiches gilt für den Bereich der Krankenhauspla-
nung. Die Pläne des Bundes für die Errichtung von In-
tegrierten Notfallzentren würden es den Krankenkas-
sen und Kassenärztlichen Vereinigungen erlauben, 
ohne die Länder Standorte festzulegen, am örtlichen 
Bedarf vorbei und am Bedarf der länder vorbei. das 
ist nicht hinnehmbar!

ein integriertes notfallzentrum ist integraler teil ei-
nes krankenhauses und muss deshalb integraler teil 
der krankenhausplanung sein. krankenhäuser ohne 
integriertes Notfallzentrum sollen erhebliche Vergü-
tungsabschläge erhalten. Das ist auch deshalb nicht 
hinnehmbar, weil die derzeit geplante Regelung nach 
unseren Prognosen eine Schließung von Notaufnah-
men gerade für kleinere Krankenhäuser im ländlichen 
raum zur folge hätte.

die landesregierung ist der festen Überzeugung, 
dass die wohnortnahe Versorgung, insbesondere bei 
Notfällen für Patientinnen und Patienten, eine ausge-
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sprochen hohe Bedeutung hat.

Grundsätzlich richtig finde ich die Einsicht, dass bei 
der Behandlung von notfallpatientinnen und notfall-
patienten mehr und bessere zusammenarbeit und 
Kooperation erforderlich sind.Aber nicht so.

In Niedersachsen haben wir bereits große Anstren-
gungen unternommen, um zu Fortschritten in der 
zusammenarbeit von rettungsdienst und kranken-
haus zu kommen. Das nahezu flächendeckend ver-
wendete digitale notfallmanagementsystem „ivena“ 
verbindet rettungsleitstellen, rettungsdienste und 
Krankenhäuser und beschleunigt und verbessert die 
notfallversorgung.
Auch die geplante neue Kostenverteilung auf die Län-
der, insbesondere im Bereich des Rettungswesens, 
ist nicht tragbar. Allein Niedersachsen müsste jährlich 
einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag neu zah-
len, um die anforderungen des gesetzentwurfes zu 
erfüllen. 

Der Bund muss endlich in einen ernsthaften und ver-
nünftigen Dialog mit Ländern und Kommunen treten 
und dabei zuallererst einsehen, dass dieses gesetz 
im Bundesrat zustimmungspflichtig ist. 

Darüber hinaus fordern wir, dass die geplanten Ein-
griffe in die Krankenhausplanungshoheit der Länder 
unterlassen werden und der rettungsdienst in der 
Verantwortung der landkreise und kreisfreien städte 
verbleibt. wir werden den weiteren gesetzgebungs-
prozess kritisch und konstruktiv begleiten.“
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